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Ch. 20 art. 10 al. 1, 4; 11; 14 al. 1; ch. II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 18.043/3493)
Für Annahme des Entwurfes ... 35 Stimmen
Dagegen ... 5 Stimmen
(0 Enthaltungen)

2.Bundesgesetz über die Anpassung des Nebenstraf-
rechts an das geänderte Sanktionenrecht
2. Loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire
au droit des sanctions modifié

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I, II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I, II
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 18.043/3494)
Für Annahme des Entwurfes ... 36 Stimmen
Dagegen ... 6 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Das Geschäft geht an
den Nationalrat – mit den besten Wünschen, die wir formu-
liert haben.
Ich danke insbesondere Herrn Jositsch für das Vorstellen und
Frau Bundesrätin Keller-Sutter für die Begleitung des Ge-
schäftes hier in unserem Rat. Wir sind schon fast eine Ge-
neration lang an der Arbeit. Es handelt sich also schon fast
um ein Generationengeschäft. Hoffentlich können wir es in
nächster Zeit noch zu einem guten Ende führen.

20.3009

Postulat RK-S.
Überprüfung der Regeln
zur Gesamtstrafenbildung

Postulat CAJ-E.
Examen des règles sur le prononcé
d'une peine d'ensemble

Ständerat/Conseil des Etats 09.06.20

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Die Kommission und
der Bundesrat beantragen die Annahme des Postulates.

Caroni Andrea (RL, AR), für die Kommission: Nach diesem
doch ziemlich ausgedehnten strafrechtlichen Festschmaus
kommt jetzt quasi zum Dessert noch ein kleines Postulat Ih-
rer Kommission obendrauf. Es geht um ein ganz konzises
Thema, um die Gesamtstrafenbildung. Es geht darum, dass,
wenn jemand mehrere Delikte verübt, die Strafen nicht ein-
fach zusammengezählt werden, sondern er nach dem soge-
nannten Asperationsprinzip eine Art Rabatt kriegt. Da haben
sich jetzt in der Praxis seit der letzten Revision zwei kleine
Probleme gezeigt, die wir untersucht haben wollen.
Das erste Problem ergibt sich aus der folgenden Situation:
Jemand begeht, sagen wir, drei Straftaten, und für jede ein-
zelne würde er jetzt 90 Tagessätze bekommen. Würde man
sie zusammenzählen, wären es 270; dann kriegt er noch
einen Rabatt, und es wären vielleicht 230. Das Problem ist,
dass es einen Deckel bei 180 Tagessätzen gibt. Sobald Sie
bei 180 angekommen sind, können Sie quasi gratis delinquie-
ren, weil die Gesamtstrafe nie höher als dieser Deckel sein
kann. Diesen Deckel wollen wir gerne anschauen lassen.
Das zweite Problem ergibt sich dann, wenn Sie delinquie-
ren und eine bedingte Strafe kriegen und in der Probezeit
nochmals delinquieren. Dann kriegen Sie wieder eine Ge-
samtstrafe mit Rabatt. Das ist, scheint uns, sinnwidrig, denn
jemand, der in der Probezeit wieder delinquiert, sollte, wenn
schon, schärfer bestraft werden als jemand, der sich wohl
verhält und vielleicht in ferner Zukunft noch einmal etwas
ausfrisst. Also kriegt man gerade dann einen Rabatt, wenn
man sich besonders wohl verhalten sollte und es nicht tut;
dies steht neu so im Gesetz. Das Bundesgericht hat das kri-
tisiert und an den Gesetzgeber appelliert. Der steht jetzt hier
und, so hoffe ich, überweist dieses Postulat, das auch der
Bundesrat zur Annahme empfiehlt, damit wir diesen beiden
Fragen nachgehen können.

Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Ich verzichte auf eine
Wortmeldung; der Bundesrat ist einverstanden. Weitere Aus-
führungen sind meines Erachtens nicht notwendig.

Angenommen – Adopté
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